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In Frankreich darf man sein
Schwein nicht Napoleon nen-
nen, in Ohio ist es verboten,
betrunken zu angeln, in England
darf man nicht Taxi fahren,
wenn man die Pest hat, in San
Francisco dürfen Elefanten die
Hauptstraße nur dann für einen
Spaziergang benutzen, wenn
sie angeleint sind und und und.
Ein Rechtsexperten-Team hat
für die britische Zeitung Times
die seltsamsten Gesetze zu-
sammengetragen. Ergebnis: In
Großbritannien gibt es die meis-
ten skurrilen Vorschriften.

Auf Platz zwei folgen die USA. 
Es ist wirklich unglaublich, wie
viel Irrsinn sich im Lauf der
Jahrhunderte in den Gesetzes-
büchern weltweit angesammelt
hat. Noch ein paar Beispiele: In
New York darf man Schotten
innerhalb der Stadtgrenzen tö-
ten, wenn sie mit Pfeil und Bo-
gen bewaffnet sind. Ein kalifor-
nisches Gesetz verbietet es,
auf dem Friedhof Gemüse an-
zupflanzen. Sogar der Tod ist
gesetzlich geregelt: Ein briti-
sches Gesetz untersagt das
Sterben im House of Parliament.

»Hier ruht Martin Krug, der Kin-
der Weib und Orgel schlug«. Im
tiroler Ort Kramsach gibt es ei-
nen »lustigen Friedhof«. Dabei
handelt es sich um einen Mu-
seumsfriedhof, auf dem humo-
ristische Grabinschriften ausge-
stellt sind, die der Steinmetz
und Kunstschmied Hans Gug-
genberger seit den 1960er Jah-
ren gesammelt hat. Einige Bei-
spiele:

»Hier liegt in süßer Ruh, erdrückt
von seiner Kuh, Franz Xaver
Maier – daraus sieht man, wie
kurios man sterben kann«

»Christliches Andenken an Josef
Meier, der ohne menschliche
Hilfe ums Leben gekommen ist.«

»Hier schweigt Johanna Vogel-
sang. Sie zwitscherte ihr Leben
lang.«

Sterben verboten

»Marterl« bei Zams in Tirol

Lustiger Friedhof

Im Küstenort Le Lavandou an
der französischen Cote d’Azur
ist Sterben seit 2001 sogar
gänzlich untersagt. Besonders

hart wird man in New York be-
straft, wenn man aus bzw. von
einem Gebäude springt: Darauf
steht die Todesstrafe. Schluck…  
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»Hier ruht Franz Josef Matt,
der sich zu Tod gesoffen hat.
Herr gib ihm die ewige Ruh und
ein Gläsle Schnaps dazu.«

»Hier liegt Johannes Weindl,
er lebte wie ein Schweindl,
gesoffen hat er wie eine Kuh,
der Herr geb ihm die ewige
Ruh.«

Falls Sie den »lustigen Fried-
hof« besuchen möchten:

Museumsfriedhof Kramsach
Hagau 81
A-6233 Kramsach
Tel.: 00 43 / 53 37 / 6 24 47 
Fax: 00 43 / 53 37 / 6 24 47 10
office@museumsfriedhof.info
http://museumsfriedhof.4050.org
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